VORLAGE FÜR EINE BENACHRICHTIGUNG FÜR PERSONEN, DIE HÄUSLICHE GEWALT AUSÜBEN, GEGEN DIE EINE EINSTWEILIGE VERFÜGUNG ZUR SOFORTIGEN RÄUMUNG DER GEMEINSAMEN WOHNUNG UND IHRES NAHRAUMS SOWIE EIN VERBOT DER ANNÄHERUNG ZUR GEMEINSAMEN WOHNUNG UND IHREM NAHRAUM, VERBOT DER ANNÄHERUNG AN DIE DURCH HÄUSLICHE GEWALT BETROFFENE PERSON, AUF EINE IN METERN AUSGEDRÜCKTE ENTFERNUNG, VERBOT DER KONTAKTAUFNAHME MIT DER DURCH HÄUSLICHE GEWALT BETROFFENEN PERSON ODER VERBOT, DAS GELÄNDE EINER SCHULE, EINER BILDUNGS-, PFLEGE- ODER KUNSTEINRICHTUNG, EINER SPORTEINRICHTUNG ODER DER ARBEITSSTÄTTE ZU BETRETEN UND SICH DORT AUFZUHALTEN, FÜR DEN FALL, DASS DIE POST NICHT ZUGESTELLT WERDEN KANN 
………………….……………………………. 
          (Kopfstempel der Polizeidienststelle) 
…………..……………………………………………… 
               (Ort, Datum und Uhrzeit der Erstellung der Benachrichtigung) 
Frau/Herrn*


……………………………………………………………………………………………..….. 
(Vor- und Nachname) 
BENACHRICHTIGUNG 
Wir benachrichtigen hiermit, dass wir am ............................... um .................... einen Versuch vorgenommen haben, den Brief an die von Ihnen angegebene Adresse zuzustellen: ………………………….………………. 
………………………………………………....………………………………………....……………… 
(Anschrift der versuchten Zustellung) 
Darüber hinaus haben wir am ......................................... um ...................... einen Versuch vorgenommen, 
Sie telefonisch unter der von Ihnen angegebenen Telefonnummer zu erreichen:  
...……..…………………………………………………………………………………………. 
(Telefonnummer der versuchten telefonischen Kontaktaufnahme) 
Da der Brief Ihnen nicht zugestellt werden konnte, benachrichtigen wir hiermit, dass Sie innerhalb von 24 Stunden nach der Benachrichtigung über den Zustellungsversuch dazu verpflichtet werden, diesen Brief bei uns persönlich abzuholen, d.h. bis zum ……………….……………………………...., ………..…………………..………... Uhr 


in: …………………..……………………………….…………………………………………………...... 
(Bezeichnung und genaue Anschrift der Polizeidienststelle)  
Gemäß Art. 15af Abs. 2 des Polizeigesetzes vom 6. April 1990 gilt die an die die häusliche Gewalt ausübende Person, gegen den eine einstweilige Verfügung mit Anordnung, die gemeinsame Wohnung und ihren Nahraum unverzüglich zu räumen, das Verbot, sich der durch häusliche Gewalt betroffenen Person auf eine in Metern ausgedrückte Entfernung anzunähern, das Verbot der Kontaktaufnahme mit der durch häusliche Gewalt betroffen Person, das Verbot, das Gelände einer Schule, einer Bildungs-, Betreuungs- oder Kunsteinrichtung, einer Sporteinrichtung oder einer Arbeitsstätte zu betreten, und sich dort aufzuhalten, erlassen wurde, im Fall, wenn sie ihren Aufenthaltsort wechselt, unter der angegebenen Telefonnummer nicht erreichbar ist, ohne dass sie die zuständige Polizeidienststelle darüber im Vorfeld in Kenntnis gesetzt hat, wodurch die Korrespondenz nicht an die angegebene Adresse zugestellt werden kann, und die die häusliche Gewalt ausübende Person nicht bei der zuständigen Polizeidienststelle innerhalb von 24 Stunden nach der Zustellung der Benachrichtigung erscheint, um die an sie gerichtete Post dort abzuholen, zugestellte Korrespondenz nach Ablauf dieser Frist als zugestellt, es sei denn, dass der aktuelle Aufenthaltsort dieser Person der Polizei bekannt ist. 
                                                     ….....…………………………………….......... 
(leserliche Unterschrift des zuständigen Polizeibeamten) 
*Nichtzutreffendes bitte streichen. 


** Bitte ausfüllen, soweit die die häusliche Gewalt ausübende Person ihre Telefonnummer angegeben hat. 
Mp-128

